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Wahl zur Kammerversammlung  
der 10. Legislaturperiode (2026 – 2031)
Grundlagen des Wahlverfahrens
Im Dezember 2025 beginnt das letzte Vierteljahr der aktuellen 
fünfjährigen Wahlperiode der Kammerversammlung der Lan-
desärztekammer Brandenburg, sodass Neuwahlen anzusetzen 
sind. Der Vorstand der Landesärztekammer Brandenburg hat 
dafür den 25. März 2026 als Wahltag festgelegt. Die Wahl er-
folgt ausschließlich schriftlich als Briefwahl. Damit Ihre Stim-
me gezählt wird, muss der Wahlbrief spätestens am Wahltag 
bis 17:00 Uhr beim Wahlleiter eingegangen sein.

Erstellung des Wählerverzeichnisses
Aus dem Verzeichnis der Kammerangehörigen wird ein Wäh-
lerverzeichnis erstellt. Darin werden die wahlberechtigten Kam-
mermitglieder in alphabetischer Reihenfolge nach Familien-
namen, mit Vornamen, Geburtsdatum und privater Anschrift 
aufgelistet. Die Einsichtnahme ist vom 25. Dezember 2025 bis 
einschließlich 12. Januar 2026, jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr, 
an folgenden Orten möglich:

	» Cottbus: Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem, 
Thiemstr. 111, 03048 Cottbus

	» Frankfurt (Oder): Klinikum Frankfurt (Oder), 
Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (Oder)

	» Neuruppin: Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg, 
Fehrbelliner Str. 38, 16816 Neuruppin

	» Potsdam: Klinikum Ernst von Bergmann,  
Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam

Zusätzlich liegt das Wählerverzeichnis in den Geschäftsstellen 
der Landesärztekammer Brandenburg (Dreifertstraße 12, 
03044 Cottbus und Pappelallee 5, 14469 Potsdam) aus.

Falls ein Kammerangehöriger das Verzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist schrift-
lich oder zur Niederschrift in der Geschäftsstelle (Pappelallee 
5, 14469 Potsdam, z. Hd. des Wahlleiters) Einspruch eingelegt 
werden. Die Einsprüche sollten eine Begründung enthalten. 
Spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist wird 
das Wählerverzeichnis von der Wahlleiterin geschlossen und 
die Gesamtzahl der Eintragungen festgestellt.

Wahlvorschläge und Bekanntmachung
Bis spätestens zehn Wochen vor dem Wahltag fordert der 
Wahlleiter durch öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen auf und informiert ausführlich über die 
Voraussetzungen. Dabei wird insbesondere mitgeteilt, wie vie-
le Mitglieder zu wählen sind, Form und Inhalt der Wahlvor-
schläge, Anzahl der erforderlichen Unterschriften und Erklä-
rungen und wo Wahlvorschläge bis spätestens acht Wochen 
vor dem Wahltag (bis 28. Januar 2026, 18:00 Uhr eingereicht 
werden können.

Zur Unterstützung erläutert ein separater Beitrag in der nächs-
ten Ausgabe des Brandenburgischen Ärzteblattes die Anfor-
derungen an Form und Inhalt der Wahlvorschläge. Weitere 
Informationen gibt es zudem auf der Webseite der Landes-
ärztekammer Brandenburg unter der Rubrik „Kammerwahl“. 
Die zugelassenen Wahlvorschläge werden öffentlich durch Aus-
hang an den genannten Kliniken sowie im Brandenburgischen 
Ärzteblatt bekanntgegeben.

Versand der Wahlunterlagen und Stimmabgabe
Spätestens bis 25. Februar 2026 erhalten alle im Wählerver-
zeichnis geführten Wahlberechtigten an ihre Privatanschrift:

	» Einen Stimmzettel
	» Einen verschließbaren Wahlumschlag mit der Aufschrift 

„Stimmzettel“
	» Einen freigemachten, verschließbaren Wahlbriefumschlag 

mit der Anschrift des Wahlleiters und der Nummer des 
Wahlberechtigten im Verzeichnis

Die Stimmabgabe ist an die Wahlvorschläge gebunden. Jede 
Wählerin und jeder Wähler vergibt eine Stimme – und zwar für 
einen Listen- oder Einzelwahlvorschlag. Mehrfachankreuzun-
gen führen zur Ungültigkeit des Stimmzettels.

Die ausgefüllten Stimmzettel sind in den Wahlumschlag zu 
legen, zu verschließen und dann im Wahlbriefumschlag so 
rechtzeitig an den Wahlleiter zu senden, dass sie spätestens 
am 25. März 2026, 17:00 Uhr eingehen. Später eingegangene 
Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt.
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Ass. jur. Roger Marx, LL.M.

Wahlleiter

kammerwahl@laekb.de

Auszählung und Annahme der Wahl
Der Wahlausschuss zählt die Stimmen aus und stellt das Wahl-
ergebnis fest. Die gewählten Mitglieder werden von dem Wahl-
leiter benachrichtigt und gebeten, innerhalb von zehn Tagen 
schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Erfolgt keine 
Rückmeldung, gilt die Wahl als angenommen. Eine Erklärung 
unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. Annahme- und Ablehnungs-
erklärungen sind verbindlich und können nicht widerrufen werden.

Lehnt ein gewähltes Mitglied ab oder scheidet aus, rückt die 
nächstfolgende Bewerberin oder der Bewerber desselben Wahl-
vorschlags nach. Bei Einzelwahlvorschlägen oder erschöpften 
Listen bleibt der Sitz unbesetzt.

Zusammensetzung der Kammerversammlung
Die Größe der Kammerversammlung bestimmt sich nach der 
Mitgliederzahl der Landesärztekammer: Für je 150 Mitglieder 
wird ein Delegierter gewählt. Bei 16.877 Mitgliedern (Stand 
Juni 2025) wären theoretisch 112 Delegierte zu wählen. Gemäß 
§ 13 Abs. 1 Heilberufsgesetz dürfen jedoch maximal 80 Mit-
glieder der Kammerversammlung angehören. Für die 10. Le-
gislaturperiode werden daher 80 Delegierte gewählt.

Konstituierende Sitzung
Die konstituierende Sitzung der Kammerversammlung findet 
im Juni 2026 statt. Dort werden die Präsidentin bzw. der Prä-
sident und die übrigen Vorstandsmitglieder der Landesärzte-
kammer Brandenburg gewählt. ↙

Terminankündigungen Kompetenzzentrum  
Weiterbildung Allgemeinmedizin Brandenburg

Seminare am KW-BB (für registrierte ÄiW kostenfrei)

Datum Wochentag Uhrzeit Ort Dozent*in Titel

24. Nov. Montag 19:00 - 
20:30

online Dr. Steven Rohbeck Jugendmedizin 2.0 - Pubertät in der Krise?

26. Nov. Mittwoch 9:00 - 17:00 Potsdam Verschiedene Dozierende 4. Seminartag am KW-BB: Seminare zu verschiedenen Themen, u. a. 
Ernährungsmedizin für HausärztInnen, akute und chronische Wunden, 
1x1 der Niederlassung: EBM und Honorar | Arznei- und Heilmittelver-
ordnung, … 

10. Dez. Mittwoch 19:00 - 
20:30

online Dr. Fabian Ludwig Antibiotika - rationaler Einsatz

Train-the-Trainer am KW-BB (kostenfrei)

12. Nov. Mittwoch 15:00 - 17:15 online Daniel Baganz (KVBB) 
Jana Kirchberger 
(KW-BB)

Basis-TtT: 
Förderung und Strukturierung der Weiterbildung

3 Punkte

Dozierenden-Fortbildung (kostenfrei)

22. Nov. 
(1. Teil)
17. Januar 
2026
(2. Teil)

Samstag 9:00 – 17:00 Branden-
burg 
Havel

Jana Kirchberger, KW-BB
Dr. Ulrike Sonntag, KW 
Berlin

2-teilige Dozierendenfortbildung mit E-Learning, 
Schwerpunkte: u. a. Planung, Durchführung von 
Seminaren, Feedback, Evaluation, Hospitation

Je 8 Punkte

Anmeldung und weitere Informationen

www.kw-brandenburg.de

kompetenzzentrum@mhb-fontane.de

F.  +49 (0)3381 21822-28


